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Wetteraukreis
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Sie sind ein eingetragener Sportverein im Wetteraukreis?


Sie sind Eigentümer einer Sportstätte?



Sie wollen modernisieren, neu gestalten oder bauen?

Bauvorhaben sind eine langfristige Investition für die kreisansässigen Vereine. Oftmals bindet sich der Verein über Jahrzehnte mit finanziellen Verpflichtungen. Fördermittel des Landessportbundes und des Landes Hessen können hier entlastend wirken. 
Mit dieser Information und Checkliste wollen wir Ihnen eine Hilfestellung an die Hand geben, die zur Vorbereitung des Antrags auf Förderung durch das Investitionsprogramm des Landes Hessen zum „Vereinseigenen Sportstättenbau“ dient.
	Ziffer
	Aufgabe
	( 

	1
	Sie sind als Turn- oder Sportverein in das Vereinsregister des Amtsgerichtes eingetragen, als gemeinnützig anerkannt und Mitglied im Landessportbund Hessen e.V.? 
	

	2
	Sie sind als Verein Eigentümer oder Erbbauberechtigter des Grundstücks?
	

	3
	Die Baukosten betragen mehr als 25.000 Euro (Bagatellgrenze)?
	

	4
	Sie haben eine detaillierte Begründung zur Notwendigkeit der Maßnahme mit ausreichenden Informationen zu Ihrem Verein erstellt?
	

	5
	Ihre Baubeschreibung mit Lageplan, Zeichnungen und vorläufigem Zeitplan ist auf aktuellem Stand?
	

	6
	Eine Stellungnahme Ihres kommunalen Bauamtes und des Wetteraukreises; hier jeweils von

· Fachdienst Bau 

· Fachdienst Naturschutz- und Landschaftspflege

· Fachdienst Wasser- und Bodenschutz

liegt vor?
	

	7
	Ihre Kommune befürwortet Ihre Maßnahme – auch vor dem Hintergrund Ihres Anteils an der Gemeinwesenarbeit?
	

	8
	Ihr Finanzierungsplan mit vorläufigen Finanzierungsbelegen über Eigenmittel (Bankbestätigung), Fremdmittel (Förderungszusagen), Eigenleistungen und Darlehensmittel (Bankbestätigung) ist in den Einnahmen und Ausgaben für die Maßnahme ausgeglichen?
	


Haben Sie die Checkliste vollständig bearbeitet?

Können Sie zu allen Punkten einen Nachweis erbringen?

Dann füllen Sie bitte das Formblatt für die Bedarfsanmeldung aus!

Die förmliche Bedarfsanmeldung ist -  mit den Nachweisen analog der Checkliste - über Ihre Kommune einzureichen an:
Der Kreisausschuss des Wetteraukreises

FD 4.1 - Sportförderung – 

Europaplatz

61169 Friedberg
Die Aufnahme Ihrer Maßnahme in das Landesförderungsprogramm erfolgt nach Ihrem jeweiligen Platz auf der Prioritäten-/Dringlichkeitsliste des Wetteraukreises. 
Die Prioritäten-/Dringlichkeitsliste wird durch Beschluss des Sportbeirates einmal im Jahr erstellt beziehungsweise überarbeitet und an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport gemeldet. Ihr Verein erhält über den aktuellen Listenplatz jeweils zum Jahresende eine entsprechende Benachrichtigung.

Die Aufnahme in die Prioritätenliste bedeutet keine verbindliche Zusage über eine Förderung, weder in der Höhe der Zuwendung des Landes noch hinsichtlich des Förderungszeitpunktes. 
Auch der Ihnen zugewiesene Platz der aktuellen Prioritätenliste ist nicht als fest zugewiesen anzusehen – im Einzelfall können sich Verschiebungen ergeben. 

Aus diesem Grund bitten wir Sie, jeweils zum 30. Juni jeden Jahres die Checkliste zu überarbeiten und uns über den aktuellen Planungsstand zu informieren. 

Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
